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Der neue Schweizerische Republikaner. -

Donnerstag, den 22 October 1301. Siebentes Quartal. Den 29 Vendemiair?. X.

Vollziehungsrath.
Beschluß vom Weinm.

Der Vollzichungsrath — In Erwägung, daß der

Bürger Glutz durch seinen Austrit aus der allgemeinen

helvetischen Tagfatzung, und durch seine Erklärung
über die Arbeiten derselben sich unlüchtlg gezeigt hat,

länger der Stellvertreter der Regierung im Canton

Solothurn zu seyn, und als solcher den Vorsitz bey

einer allfälligen Wiederversammlung der Canlonaltag.
satzung zuführen — beschließt:

1. Der Bürger Glutz ist hicdurch von der Stelle
eines Regicrungssiatlhalters des Cantons Solo,
ldurn abgeruffen.

2. Dem Minister des Innern ist die Bekanntma.
a>ung und Vollziehung dieses Beschlusses aufge,

tragen. Folgen die Unterschriften.

Beschluß vom 17. Wemmonat.

Der Vollziehungsrath — In Erwägung, daß es

nothwendig sey, die durch die Entsetzung des Bürger
Glutz erledigte Stelle eines RegicrungSstatthalters des

Cantons Solothurn baldigst wieder zu ersetzen,

beschließt:
1. Der Bürger Lüth: von Solothurn, Mitglied des

gesetzgebenden Raths, ist hiemit zum Regicrungs.
Statthalter des Cantons Solothurn ernannt,

s. Gegenwärtiger Beschluß soll dem Bürger Lüthi
durch einen ausserordentlichen Curler nach Solo»

^ thucn zugesandt, und dem Minister deS Innern
zuc anderweitigen Verfügung mitgetheilt werden.

Folgen die Unterschristen.

Ministerium des Innern.
Der Minister per innern Angelegenheiten der helve,

tischen Republik, ersucht die ausübenden Aerzte in
.Helvelien, welche über die Einimpfung der Kuhpockcn

Erfahrungen angestellt haben, diese der Sanitâtàm.
Mißion des Cantons, wo sie sich aufhalten, zu Hau.
den der Regierung mitzutheilen, und dabey namentlich
folgende Fragen zu beantworten:

Erstens: Wie viele Jndivibuen von ihnen mit den

Kuhpocken eingeimpft und woher das Gift genommen
worden?

Zweytens: Mit welchem Erfolge die Einimpfung
geschehen sey? Welche Zufälle dabey wahrgenommen
worden? Ob die eingeimpften Personen nachher mck

keiner besondern Krankheit befallen worden seyen?

Drittens: In wie viel Fällen die Gegenprobe der

Amtsblättern gemacht worden, und ob die Knhpsken,

Impfung vor der natürlichen oder künstlichen Ansteckung

der Kindsblattern bewahrt habe?
Viertens: Ob die Einimpfung der Kindsblattern

auch unabhängig von der Kuhpoken - Impfung in ihrer
Gegend häufig betrieben werde?

Je ausführlicher diese Mittheilung seyn wird, zu

desto sicherern Resultaten kann dieselbe führen; uno
ohne Zweifel werden sich die helvetischen Aerzte durch
die täglich grösser werdende Wichtigkeit deS Gegen»

standcs bewegen lassen, dem hier geäusserten Wunsche

zu entsprechen.

Bern, 20. Weinmonat i8->r.
Der Minister des Innern, R en g ger.

Helvetische Tagsatzung.
Sechs und zwanzigste Sitzung, 17. Weinm.

(Fortsetzung.)
Die Versammlung wendet ihren Beschluß vom roten

Weinmonat, betreffend die Erklärung der B. Reding,
Müller und von Flue S. S. 685 auch auf diese

Erklärung an; beschließt deßnahen, dieselbe könne in
keinen Betracht genommen werden, und weiset sie mit
folgender Botschaft an den Vollz. Rath:

» Mitkommend erhalten Sie B. Vsllziehungsräthe,
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abschriftlich eine heute unserm Präsidenten zu Han.
den der allgemeinen helvetischen Tagsatznug überreichte

Erklärung von iz ihrer Mitglieder, die darin ihren

Einschluß, sich von der Versammlung zurükzuziehen,

anzeigen. Mit Uebersendung dieser Erklärung an Sie
B. Voll;. Räthe, will die allgemeine helvetische Tag.
satzung Sie einladen, die crfsderlichen und zwekmâsi

figen Maßregeln zu treffen und anzuordnen, damit in
den verschiedenen betreffenden Cantonen die öffentliche

Ruhe erhalten, die Bemühungen der Übelgesinnten

vereitelt, und das Volk durch keine falschen Berichte
und Vorstellungen beunruhiget Und irre geführt werde."

Die Versammlung beschließt hierauf, in permanenten

Sitzungen, die verschiedenen Vcrfassungsavschnitte zu

behandeln und anzunehmen.

Die Berathung über den dritten Abschnitt
wird fortgesizt und beendigt, und hierauf folgende

Artikel angenommen:
Art. 7. Es soll eine gemeinsame Organisation der Ne.

publik für die Ausübung der Ssuverainilät, welche bey

der Gesamtheit des helvetischen Volks steht, und eine

Cantonalorganifalivn seyn.

Art. 8. Die gemeinsame Organisation umfaßt:
Das allgemeine höhere Polizeywescn.

Die bewaffnete Macht für die innere und äussere Si
chcrheit der Republik.

Die politischen und diplomatischen Verhältnisse mit
dem Auslande.

Die Bestimmung des jährlichen Beytrags, den jeder

Canton für die Staatsbedürfnisse zu liefern hat.

Das Eigenthum und die gesetzliche Verfügung über

die Nationalgütcr und Domainen, unter Vor-
behalt der darauf haftenden Verpflichtungen.

Die Nationalverwaltungen, wie Salz, Posten, Berg,
werke, Pulver < Kaufhäuser, Zölle und Stempel.

Der Präsident legt der Versammlung folgende an

Ke eingelangte Schriften vor:
1. Major Roux aus dem Canton Leman thut

Anfrage, wie er und seine gleichgesinnten Mitbürger,
ohne beunruhigt zu werden, ihre Wünsche für die

Wiedervereinigung der Waadt mit dem Canton Bern
äusser» können?

2. Mcnwria! der Landmunizipalitäten des Cantons

Lujcrn, gegen jenes der Munizipalität und Gemeinds-

Kammer der Stadt Luzern gerichtet. — Dieses wird
"sls collective und nicht visirte Zuschrift, bey Seite ge»

!cgt. (Die Fortsetzung folgt.)

Sieben und zwanzigste Sitzung, 18. Weinm.
Präsident: Kühn.

Folgengcnde Artikel des dritten Abschnitts
des Verfassungsentwurfes werden ange-
nommen:

Beschluß des Art. 8. (Die gemeinsame Orgamsa-
tivn der Republik umfaßt: —

Die Verfertigung und Pvlizey der Münzen.
Die Ordnung und allgcmcilie Polizey für den Handel.
Die bürgerlichen, höhern und öffentlichen Unterrichts.

Anstalten, und die gesetzlichen Vorschriften über
die besondern Erziehungsanstalten der Cantone.

Die Erthcilung des helvetischen Bürgerrechts, nach
den durch dasGesez vorgeschriebnenBedingungen.

Art. 9. Die Ausgaben, welche aus diesen Attributen
der gemeinsamen Organisation herflicssen, sind aklgr.
meine Staatsausgaren.

Art. ic>. Die besondere Organisation jedes Cantons
begreift:

Die VerthMing imd Erhebung der Grundabgaben.
Die Festsitzung der Bedürfnisse des Cantons und der

Mittet, dieselben durch Oànlagen zu besric.
digen.

Die niedere und Ortspolizey.
Die besondere Aussicht über das Kirchenwesen und

über die Besoldung der Geistlichen; so wie auch
die Besetzung der Pfründen, insofern alles dieses
der weltlichen Gewalt und dem Staat zukömr;
die besonder» Erziehungs- und Unicrrichtsanstal.
ten, welche die Canlonsbchörden dem Gesetze
gemäß leiten; die Aufsicht über Kirchen. Schul.
Gemein, und Armengüler, und das öffentliche
Untcrstützungswesen.

Die unverzügliche Liquidation der Zehnden, welche
sämtlich loskäuflich erklärt sind, unter nachfol,
gendenBedingungen und allgemeinen Grundsätze:

1) Der Zehnden soll um den Werth des dreyzehn,
fachen reinen mittlern IahrSerlrags losgekauft
werden. — Der dreyzehnfache Iahrcsertrag wird
für den Loskauf also bestimmt, daß die Jahre
1776 bis und mit 1790 nach ihrem mittleren
Ertrags, und Preisniß zum Maßstab angenom.
men werden; der sich ans einer Division durch
fünfzehen ergebende Durchschnitt mit dreyzehen

mulriplicirt, ist die Zoskaufsstimme. Der zwcm-
zigfache Ertrag wird auf die gleiche Basis fest-

gesezt.
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2) Die Partikularen, Gemeinheiten, geistlichen und

wohlthätigen Stiftungen oder Corporalionen,
welche Zchnden besitzen, sollen mit dem zwan,
zigfachen Werth des reinen mittlern Iahrsertrags
entschädigt werden.

z) Der Staat erlaßt zu diesem Ende seine Ansprache

ans die Loskaufsumme der ihm unmittelbar zuste-

henden Zchnden, zu Gunsten der Gesammtheit
der zehntpflichtigen Güterdesttzer.

4) DieienigmCantvne, die wegen den erlassenen

Slaalsansprachen, nach Befriedigung der in ihrem
Canton zu entschädigenden Zehndgläudiger, einen

Uederschuß haben, müss.n diesen Uedcrschuß der

gemeinsamen Regierung abliesern, welche damit
die Entschädigung der Zehndgläudiger derjenigen

Cantone ergänzen wird, deren Loskauffumme,

wegen Mangel an unmittelbaren Scaalszehnde»,

nicht hinreicht.
Der Loskauf soll nach ganzen Zchndbezirken, oder

wo keine solche Einlheiiungcn sind, Gemcindeweise be-

stimmt werden; für jeden solche» Bezirk, bis der

Loskauf durch baare Bezahlung erfüllt seyn wird werden

gleichförmige Schuldscheine gerichtlich ausgefertigt, und

zu Beziehung und Ablieferung der Zinse, zu 4 vom

Hundert, gemeinschaftliche Träger bestimmt. Die zehnd-

baren Grünt stücke find mit Priorität pfandbar, und

diese Titel können nur von dem Schuldner, nie aber

von dem Gläubiger aufgekündigt werden, so lange

der Zins gehörig bezahlt wird.
5) Wenn nach dieser Ergänzung ei» Rest überdies

den sollte, so wird die gemeinsame Regier» '.g den.

selben denjenigen Canlonen, welche Ueberfchuß

abgeliefert haben, in dem Verhältniß dieses

abgelieferten UcberschusseS, als Eigenthum des

Cantons, wiederum zurükgeben.

Wenn die Loskausssumme für die Liquidation nicht

hinreichend wäre, so wird dic'Ergänzung nach gleichem

Maaßstab und auf Anordnung der Centralregierung

von allen zehndpflichtigen Canconen, ab den zchndpstjch-

tigen Gütern eingezogen und abgeliefert. Zu diesem

Zivck sollen die Liquidationsrechnungen, der Central.

Regierung eingesandt werden.

Der Staat tritt ferners die bisherigen unmittelba-

ren Staatsgrundzinse den Cantonen, worin fie gelegen

find, eigenthümlich ab; mit dem Beding, daß alle

Grundzinse überhaupt nach dem fGcsctz vom ;i. Jan.
i8ol loskäusiich bleiben sollen; daß ferners die Besol.
düngen der Geistlichen nnd die Unkosten für Erzie.

hungs. und Unterrichtsanffalten, welche ehemals dem
Staat oblagen, von den betreffenden Canlonen über,
nomme» und hinreichend bestritten werden.

Art. 11. Die Ausgaben, welche aus diesen Attributen
der Cantoiialorgamsation hersinssen, sind CamonalauS.
gaben.

Acht und zwanzigste Sitzung, 19. Weimn,
Präsident: Kühn.

Der vierte Abschnitt des Versassungsenk-
wurfs wird in Berathung genommen, und hierauf
werden folgende Artikel beschlossen:

Art. ra. Die gemeinsame Organisation der Republik
ist aus einer Tagsatzung und einem Senat zusauiciigeft;?,
welche in den verfassungsmäßigen Formen gewählt sey»
werden.

Tagsatzung.
Art. i z. Die Tagsatzung besteht aus den veremigten

Stellvertretern der ganzen Nation, welche in nächste,
hendem Verhältnisse in de» Canlonen nach eines zeden
Wahlform gewählt werben:

Bern y.
Zürich 8.
Waadt 7.
Aargau 6.
Graubündten 6.
Appenzell 6.
Luzern 5.
Glarus s.
Teßin f.
Freyburg 4.
Wallis 4.
Thurgau 4.
Basel », Z.
Solothurn Z.
Schafhausen s.
Uri 1,
Schwyj ^, 1.
Lug r.
Unterwalden r.

Zusammen 81.
Art. 14. Das Gesetz wirb dir Zahl der Stellvertreter

die in jedem Canton zur allgemeinen Tagsatzung gewählt
werden sollen, »ach dem Maßstab der Bevölkerung
berichtigen, doch so, daß jedem Canton wenigstens
ein Mitglied zu wählen zukommt.

Art. 15. Die Mitglieder der Tagsatzung sollen durch
die Cantone, dir sie erwählt haben, entschädigt werden.
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Art. i6. Sic bleiben fünf Jahre im Amt. s

Art. l?. Die Tagsatzung verfamett sich alljährlich auf z

den ersten Brachmonat; diese ordentliche Versammlung

kann nicht länger als zwey Monate dauern.

Art. >8. Der Sengt kann dieT.agsatznng ausserordent.

lich zusammenberuftn oder verlängern; er bestimmt in

diesem Falle die Dauer ihrer Versammlung bey ihrem

Zusammentritt.
Art. i?. Der Senat ist verpßichtet, die Tagsatzung zu.

summen zu raffen, so oft die Mehrheit der Cantone

solches verlangt. Eine solche ausserordenrliche Versamm-

iunz kann nicht länger als zwey Monate dauern.

Art. -o, Die Tagsatzung ist beauftragt/ die Mit-
gli-der des Senats zn wählen. '

Art. Sie untersucht, sanktionirl oder verwirft
die Staals-Rechnung, die nachher im Druk bekannt

gemacht werden soll.

Art. 22. Sie entscheidet über Klagen, welche gegen

gesetzwidrige Verfügungen des Senats geführt werden,

und sie kann dergleichen Verfügungen aufHeden.

Art 2Z. Der Tagfatzuug kömmt aufden Vorschlag

des Senats die Berathung und Annahme der Gesetze zu.

Art. 24. Sie erklärt auf den Vorschlag des Senats

den Krieg, bestätigt Friedensschlüsse Bündnisse und

Verträge.
Art. 2?. Sie bewilligt alljährlich die nothigen Geld'

Summen für die allgemeinen Bedürfnisse.

Art. 26. Die stehenden Truppen der Republik können

syne ihre Einwilligung nicht vermehrt werden.

Senat.
Art. 27. Der Senat besteht aus zwey Landamännern

und acht und zwanzig Räthen. Jeder Canton soll

wenigstens ein Mitglied im Senat haben; die übrigen

werden so gewählt ,-daß keinem Canton mehr als drey

Mitglieder, und denen die nicht über vierzig tausend

Seelen enthalten, nicht mehr als ein Mitglied zukomt.

Art. 28. Dcr Senat entwirft die Gefetzvorfchläge und

legt sie, nebst den darüber eingeholten Bemerkungen

der Cantone, der Tagsatzung zur Annahme vor.

Art. 2y. Er beschließt nach ben Gesetzen alle Maß.

regeln und Verordnungen, welche die Verwaltung und

die allgemeine Posszeh betreffen.

Art. Er lM die Vorberathlmq über Kriegserklä-

rungen, Friedensschlüsse, Bündnisse und Verträge.

Art. Er entscheidet über Streitsachen welche sich

zwischen den Cantoyen erheben könncen.

AN. z?. Hr zeigt der Tagsatzung die CauWalbetzörden

s an, welche sich Eingriffe in die Verfassung oder die
z Cantonalorganisation zu Schulden kommen lassen;

nachdem vorläufig die allenfalls nöthigen Maßregeln
zur Handhabung derslben getroffen sind.

Arch z ;. Er wählt aus seiner Mitte die beyden Land,
ammänner. Diese bleibe» sechs Jahre im Amt.

Art. z«,. Die einfachen Senatoren bleiben sechs Jahre
im Amt, und treten zum Dritlheil alle zwey Jahre aus.

Art. Die Landamänner führen wechselweise den
Vorsitz im Senat, während dem Jahr wo sie nicht im
Amte sind.

Art. ;6. Der Landamann, vernicht im Amte ist,
ist der Stellvertreter des andern in Fallen von Krankheil
oder Abwesenheit.

Art. Der Senat ernennt aus seiner Mitte einen
kleinen Ralh von vier Gliedern, die sechs Jahre im Am.'e
sind. Der Landammann im Amt ist ihr Vorsitzer.

Art. ;8. Dieser Rath ist mit der eigentlichen Voll,
ziehung der Gesetze beauftragt.

Art. Er entwirft die Verwalinngsdeschlüsse oder
Verordnungen, welche hernach durch den gesamten
Senat angenommen werden.

Art. 4«. Er besorgt ihre Vollziehung.
Art. 41. Jedes dcr vier Glieder dieses Raths ist mit

einem der nachfolgenden Regicrungsfächer beauftragt:
Innere Angeicgenheicen, RechtSpAge, Finanzen und
Kriegswesen.

Art. 42. Alle Beamteten der allgemeinen Verwaltung
sind ihm untergeordnet.

Art. 4!. Er ernennt aus einem fünffachen Vorschlag
des Cantonsrachs die Statthalter der Camone und
ruft sie von ihren Stellen ab.

Art. 44. Der Landammann, welcher im Amt ist,
bezieht einen Gehalt von sechszchn tausend Franken.

Art. 45. Dcr Landammann ausser Amt und die vier
Glieder des kleinen Ruths beziehen einen Gehalt von
sechs tausend Franken.

Art. 46. Dem Landammann der im Amte ist, kösstt

die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten zu: er
hat unter sich einen Staatssecretär, der mit diesem

Regierungsfache und mit der Carrespondenz beauftragt ist.

Art, 47. Er ernennt denselben und wählt ihn ausser

dem Senat.
Art. 48. Ueber die in den zwey vorhergehenden Ar.

tikeln enthaltenen Gegenstände hat der Landsmmann,
der nicht im Amte ist, eine beralhichlagende Stimme.

Art. 4?. Die einfachen Mitglieder des Senats be-

ziehen einen Echajl von vier tausend Franken.
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Helvetische Tagsatzung.

Neun und zwanzigste Sitzung, 20. Weinm.

Präsident: Ustert.

Auf das Ansuchen des Bürger Kühn, wird der»

selbe von der Vorsitzersielle entlassen, und er alsdann

tn dieser Stelle durch den Bürger Usteri ersczt.

Der Präsident legt der Versammlung folgende an
ßc eingelangte Schriften vor:

1. Zuschrift des B. Zettel, Unterstatthaltcr des

Bezirks Mishofen, Canton ^Luzern, enthaltend Be-
mêrkungen gegen die Zuschrift der Munizipalität und
Gemeindskammer der Stadt Luzern.

2. Zuschrift verschiedener Munizipalitäten des Di-
strikks Solothurn, die sich gegen die Cantoosorgani-
s.ition der Mehrheit ihrer Tazsatzung erklären. —
Wird als unförmlich (collective Bittschrift) bey Seite
gelegt.

Die Difcußion über den Verfassungsentwurf wird
fortgesezt, und der fünfte und sechste Abschnitt werden

in folgender Abfassung angenommen:

Fünfter Abschnitt.
Cantonal. Organisation.

Art. 50. In jedem Canton ist ein Statthalter, der vom
kleinen Rath auf die vorgeschriebene Weise gewählt
wird. Er ist mit der eigentlichen Vollziehung und mit
cher allgemeinen höhern Polizey im Canton beauftragt;
er hat den Zutritt in die Verwaltungsbehörden des

Cantons, und hat die besondere Pflicht über die Beobach-

tung der allgemeinen Gesetze und Verordnungen der Re.
publik zu wachen.

Art. 5». Jeder Canton hat seine besondere Ver.
waltunzsorganisation, mit den oben bestimmten Be.
fttguissen; dieselbe wird den örtliche» Erfodernissen
angepaßt seyn.

Art. r?. Die Verwaltung der Nationalgüter m:5
Domainen nach den Gesetzen, die Berathung und Fest,
fetzung der in den Cantonen besonders nothwendigen
VollzichungSmaßregeln der Gesetze; die Aufsicht und
Controlle über ihre Vollziehung, und das Repreßions.
Recht gegen die mit derselben beauftragten Beamten,
wenn sie die Vollziehung der Gesetze unterlassen, fin»
der obersten Verwaltungsbehörde jeden Cantons gemein«

schaftlich mit dem Regierungsstatthalter übertragen.
Art. 5;. Die Cantons Verwaltungsbehörde eotfchel-

det in streitigen Administrationsfälien, und zwar ge-
meinfchaftlich mit dem Regicrungsstatthalter, in Rük«

stchl solcher Gegenstände, welche in den Attributen der

Cantonalregierung liegen, und unter Vorbehalt de»

Rekurses an dieleztcre; sie ist hingegen unabhängig
für sich, in Rüksicht solcher Gegenstände, die in der

Compctenz der Canrone liegen.

Art. 54. In allen übrigen Fächern der besonder»

Cantonsadministration hat dieVerwaltungsbehördc allein
zu verfügen.

Art. 5?. Wenn die besondere Verwaltungsorganisa»
tion eines CantonS von der allgemeinen Tagsatzung durch,
gekehen worden, und nichts darinn enthalten ist, da»
der Freyheit und politischen Rechtsgleichheit der Bür-
ger oder der gemeinsamen Verfassung entgegen stehet,
so soll sie durch Einregistrirung in die Protokolle der

Tagsatzunz sanktionirt und so unter die Gewährleistung
der Nation genommen werden, daß ohne die Zustim»
mung vcS Senats und der Tagsatzung nichts dara»
verändert werden kann.

Sechster Abschnitt.
Wäßlbarkeitsbeding e.

Art. 56. Niemand darfzu den National, oder Cants,
nalàmtern wählen oder gewählt werden, wenn er nicht

1) Helvetischer Bürger ist.

s) Ein Eigenthum in Hclvetien besijt, oder einey



vnabßängigcn Beruf hak/ oder eine Abgabe be.

zahlt/ deren Betrag von jedem Canton wird
bestimmt werden.

Art. 57. Diese Abgabe soll für Cantonalämter das

Doppelte derjenigen seyn / die für die Distriktsstellen er.
fodcrt wird; und für Nationaistellen das Dreyfache
derjenigen / so die Canwnaîâmter erheischen.

Art. 58. Jeder helvetische Bürger kann fein Activhür.
gerrecht an jedem Orte der helvetischen Republik voll,
ständig ausübe»/ wo er sich länger als ein Jahr
aufgehalten hat.

An Montenachs Stelle wird Petto laz in die

Constitutions-Commißion, und an Secrftans Stelle

Piboux in die Justiz. Commißion / vom Präsiden»

tea ernannt.
Auf den Antrag eines Mitglieds wird beschlossen/

dem ersten Abschnitte des Verfassunzsentwurfs den

Nrtlkei cinMerletben:

„ Es giebt nur ein helvetisches Staatsbürgerrecht/
und keine politische» Cantonsbürgerrechte. "

Auf den Antrag eines Mitglieds wird die Constitu-

tionscommißion beauftragt / die Cantonalorganisationcn
in Hinsicht ans die darin» sich findenden Abweichungen

von der allgemeinen Verfassung zu untersuchen, und
darüber der Tagsatzung einen Bericht zu erstatten.

Dreyßigste Sitzung/ 21. Weinm.
Präsident: Usteri.

Nach Anhörung der dazu besonders niedergestzten

Commißion/ wird der Verfassungsabfchmlt über das
Gerichtswesen berathen und in folgenden Arti.
kein, unker Vorbehalt sorgfältigerer Abfassung/ ange,

nomme» :
^Art. l. Das Gerichtswesen gehört in allem, was

nicht besonders den Cantonen zugestanden wird/ zu der

gemeinsamen Organisation der Republik. ^

Art. 2. Es werden Fricdensgerichte in den Cantonen

aufgestellt/ deren Verrichtungen und Befugnisse das

Gesetz bestimmen wird.
Art. z. Es sollen Gerichte erster Instanz seyn; das

Gesetz wird ihre Verrichtungen und Cvmpetenz festfitzen.

Art. 4. In jedem Canton ist ein Appellationsgericht/

welches in allen Fällen endlich abspricht / in welchen

der streitige Gegenstand die Summe von zovo Fr.
nicht übersteigt.

Art. 5. Die Cantone werden die Anzahl der Ge.

richte erster Instanz; die Entschädigungen und Wahl-

-art der Richter und die Spvrtcltariffe bestimmen.

Art. 6. Die Friedensrichter und die Glieder der
Gerichte erster und zweyter Instanz/ werden durch 6ie
Cantonsautvritälen ernannt.

Art. 7. Den Caittonsbehörden kommt die Einrich.
tung der Advocatur und die erfoderliche Beschränkung
derselben bis zu einem allgemeinen Gesetze zu.

Art. «. Die Sitzungen der Gerichte sind öffentlich ;
sie können aber bey geschlossener Thüre berathen.

Artl 9. Es wird ein oberster Gerichtshof seyn
der die bürgerlichen Staatshänvel / deren Gegenstand
über zooo Fr. steigt, als höchstes Cassationsgericht
beurtheilt; derselbe spricht auch in schwereren Crimi»
nalfällen, und ist Cassationsgericht in geringeren Cri-
minalfällen, so lange keine Geschwornengerichte ein«
geführt sind. So oft der Staat in den Streit ver.
flochten ist, kann von jeder der beyden Partheyen an
den obersten Gerichtshof appellirt werden.

Art. 10. Der oberste Gerichtshof ist nach gesetzlichen
Formen, Richter der Glieder der Tagsatzung und des
Senats.

Art. ir. Die vollziehende Gewalt zeigt ihm die
Richter oder Tribunalien an welche ihren gesetzlichen
Pflichten nicht Genüge leisten. Die Tagsatzung ver.
weist die Cantonsbchörden, welche ihr von dem Se-
nat, dem 47sten Artikel der Verfassung gemäß ange,
zeigt werden, an den obersten Gerichtshof, wann sie
erkannt hat, daß Anklage statt finde.

Art. >2. Der oberste Gerichtshof besteht ans eilf
Mitgliedern, welche der Senat aus einem dreyfachen
Vorschlag der Tagsatzung ernennt. Das Gesetz wird
ihre Amtsdauer uyd ihren Gehalt bestimmen.

Art. 1;. Vom ersten Jenner i8'° an, sollen alle
gerichtliche Stellen nach einer Sluffenfolge besezt wer-
den; Niemand kann eine Stelle in einem oberen Ge.
richtshofe erhalten wann er nicht vorhin zwey Jahre
lang in einem unteren Gerichte oder in einer anderen
höheren öffentlichen Beamtung gestanden ist.

Art. 14. Das Gesetz kann die Geschwornenqerichte
für Beurtheilung der Criminalsäke einführen; bis dort«
hin besteht die dermalige Beuriheilungsweife.

Art. i s. Kein Bürger kann verhaftet werden, ohne
einen schriftlichen Befehl, wovon ihm eine Abschrift
zu überwachen ist. Damit dieser Befehl vollzogen wer.
den könne, ist erfoderlich:

1) Daß er die Ursache der Verhaftung und das
Gesetz angebe, in Kraft dessen sie verordnet wird>

2) Daß er von einem Beamten herrühre, welche«
das Gesetz ausdrüklich dazu berechtigt.
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Diese Förmlichkeiten werden nicht erfoderl, wenn

«in Verbrecher auf frischer That ergriffen wird; er

muß aber dem Poiizcybeamlen vorgeführt werden, bevor

er ins Gefängniß gebracht wird.

Art. 16. Der Beamte welcher die Verhaftnchmunq

vollziehen läßt, ist gehalten, den Verhafteten gleich

nach seiner Anhaitung zu verhören, und den betreffen,

den Richter in «weymal 24 Stunden. von dem Au»

gendlik der Verhaftung an, über denselben einzuberichten :

beydes unter der gegen willkürliche Vcrhastnehmung
sestgesezten Strafe.

Art. 17. Dem Gesetz ist die Ausstellung eines allge-

meinen bürgerlichen und peinlichen Gesetzbuchs, und

die Bestimmung eines gleichförmigen Prozeßganges

vorbehalten.
Art. 18. Das Gesetz kann be bndere Handelsgerichte,

und für die in Aclioilät stehende» Truppen, Kriegs-
Gerichte aufstellen.

Art. 19. Die Ausübung der richterlichen Gewalt
ist unabhängig und abgesondert von der gesetzgebenden

und vollziehenden Gewalt; die Richter können nur
nach dem Gesetz verantwortlich gemacht werden.

Meinung über die Organ em der Voll-
ziehung de rGe setze und Regierung S.

Maasregein, die der B. Müller
Friedbcrg in der Sitzuüg vom 5 ten
Weinmonak vortrug.

Eine Tagsatzung wird künstig die Gesetze für unser

gemeinsames Vaterland sanctioniren, ein Senat die

allgemeinen Regierungsmaaöregeln beschliessen, und ein

kleiner Rath die Vollziehung besorgen.

So hätte der Staat bereits eine Gestalt gewonnen,
aber nur noch eine Gestalt; um sie zu beleben, müssen

wir nun die Seele in wirkende Verbindung mil dem

Körper setzen.

Die Buswahl der Organe wird entscheiden, ob

unser Staat ein ledloser oder ein organisch handelnder

oder ein desorganisirter, d. h. ein im Widersprüche
mit sich selbst wirkender Körper seyn solle.

In den dreyfach vor uns liegenden Grundlagen finde

ich dieses Organ wenigstens noch nicht mit der noth,
wendigen Entwiklung und Klarheit bestimmt. Man
kann zweifeln, ob der Rcgierungsstatthalter, wie es

sein Name mit sich bringt, oder ob der Verwàngs-

Rath unter seinem Vorsitze, dieses Organ sey. Es läßt
sich bezweifeln, daß der eigentliche Man» der Regie,
rung, selbst dann unabhängig für sich handeln könne,
wenn es um Vollziehung der competirenden, der aus-
schii ßlichen Gesetze und Maasrcgeln der Regierung, zu

thun ist;, ich sollte wähnm, daß im Gegentheil diese

Vollziehung und ihre Weise noch ein Gegenstand von
Deliberations einer camonalen, von der Cemralac-
walt unabhängigen Behörde seyn können; — urihci,
len Sie B. N. wohin ein solcher Zweifel und wohin
eine solche Vollziehungsmethode führen würde.

Sie müssen ausdcütiich beschliessen: Der Statthalter
sty mit der Vollziehung der allgemeinen Gesetze und
Regierungsmaasregeln beladen, oder die Verwaltung:.
Behörde des Cantons sey es.

In beyden Fällen, wenn cs bey der vorgeschlagnczi
Ecnamlüngsweise des Statthalters blechen sollte, s he

ich mit der vollcsten und bangesten Ueberzeugung dem
Unheil entgegen, welches B- R-ngger auf den Fall
einer unschiklichen Organisirung geweissagt hat; „ Sie
Wirksamkeit der Regierung wird gerade da aufwren.
wo sie ansangen sollte, bey der Ausführung des Gesetzes."
Schaffen wir sie dann lieber ab; die Einsten; einer
solchen Schatteurcgierung kann die Anarchie und die

Verwirrung nur vollständig machen.
Was hilft es das gemeinschaftliche Ende der Zügel

in eine sorgfältig ausgewählte Hand zu legen, wenn
sie alle noch durch fremde Mittelhände laufen sollen,
welche ihre Bewegungen nach Willkür mpdistcnccu oder

ganz hemmen können?

Wird dieser Fall selten oder unmöglich seyn, wenn
die Regierung ihr Organ nothwendig aus einem nicht
zahlreichen, ganz ausser ihrem Einflüsse stehenden,

oftmals mit einem ganz andern Geiste belebten Corps
wählen muß? Wisse» wir noch nicht, was Kzpric à
corps ist und vermag?

Die Erfahrung hat uns über die absolute Nvthweu»
digkett einer seldsistandigen Centralgewalt Alle belehrt;
aber wir selb st geben dieser Belehrung mir so vielem
Unwillen nothgcdrungen nach, wir sträuben uns s»

sehr gegen die bitter schmeckende Arzney, daß wir oft
uneinig sind, wenn es darum zu thun ist, die helvetisch«

Gesamtkraft zu einer wirklichen Kraft werden zu lassen,

daß uns oft schon die Idee empört: Es ist ein

helvetisches Volk.«
Und nun B. R. versetzen Sie sich auâ unserm Saale

in die Cantone in die zcrschiedenartig gewählten Ver-
lvallungsbchörden der Lantvne, wo wenigstens chuge
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